
     

 

 
    

  

    

                
   

    

    

  

             
      

      

               
                

            
             

                
             

     

        

              
          

             
              
              

               
              

            
             

             
            

 

              
              

             
               

           
              
             

            
            

           
               

            

1 von 14 

BUNDESGESETZBLATT
 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
 

Jahrgang 2007 Ausgegeben am 31. Juli 2007 Teil I 

57. Bundesgesetz: 28. KFG-Novelle 

(NR: GP XXIII RV 136 AB 167 S. 28. BR: 7725 AB 7742 S. 747.) 
[CELEX-Nr.: 32006L0022] 

57. Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird (28. KFG-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

28. KFG-Novelle 

Das Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 99/2006, wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 7a lautet: 

„(7a) Bei Kraftwagen mit Anhängern darf die Summe der Gesamtgewichte sowie die Summe der 
Achslasten 40 000 kg, im Vorlauf- und Nachlaufverkehr 44 000 kg, und beim Transport von Rundholz 
aus dem Wald bis zum nächstgelegenen technisch geeigneten Verladebahnhof oder zu einem Verarbei­
tungsbetrieb, höchstens jedoch 100 km Luftlinie, wenn die hintere Achse des Anhängers mit Doppelberei­
fung ausgerüstet ist oder beide Fahrzeuge jeweils mehr als zwei Achsen haben, 44 000 kg nicht über­
schreiten. Die größte Länge von Kraftwagen mit Anhängern darf 18,75 m, von Sattelkraftfahrzeugen 
jedoch 16,5 m nicht überschreiten.“ 

2. § 11 Abs. 6 bis 9 lauten: 

„(6) Die Organe der Behörde oder des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft sowie die von diesen Behörden herangezogenen Sachverständigen sind berechtigt, 
Kraftstoffe auf die Einhaltung des Abs. 3 und der aufgrund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnun­
gen zu kontrollieren und zu diesem Zwecke Proben in unbedingt erforderlichem Ausmaß zu entnehmen 
und Betriebe und Lagerräume zu betreten. Die Entnahme von Proben kann in Betriebsstätten und Stand­
orten des Erzeugers, des Importeurs und des Beförderers, an Tankstellen sowie bei der Kontrolle von 
Fahrzeugen erfolgen. Die Probeentnahme ist, außer bei Gefahr im Verzug oder anlässlich einer Lenker-
oder Fahrzeugkontrolle an Ort und Stelle, während der Betriebszeiten vorzunehmen. Betrifft die Probe­
entnahme Kraftstoffe, die nach den zollgesetzlichen Vorschriften zollhängig sind, so darf die Kontrolle 
nur bei einem Zollamt oder anlässlich einer Zollamtshandlung vorgenommen werden; in Zolllagern oder 
einer Zollfreizone ist, während sie für Zollamtshandlungen geöffnet sind, die Probeentnahme jederzeit 
statthaft. 

(7) Der Betriebsinhaber des beprobten Betriebes im Sinne des Abs. 6 sowie ihm zurechenbare Per­
sonen bzw. der Lenker des beprobten Fahrzeuges haben den Organen der zur Vollziehung ermächtigten 
Behörden sowie den von diesen herangezogenen Sachverständigen das Betreten des Betriebes sowie der 
Lagerräume bzw. des Fahrzeuges zu ermöglichen und die Entnahme der Proben zu dulden; weiters haben 
sie die notwendigen Auskünfte zu geben, notwendige Unterlagen auszufolgen und erforderlichenfalls 
Einblick in die Aufzeichnungen über den Lagerbestand sowie über die Warenein- und -ausgänge zu ge­
währen. Betriebsinhaber der zu beprobenden Betriebsstätten bzw. Fahrzeuge gemäß Abs. 6 haben dafür 
Sorge zu tragen, dass ihnen zurechenbare Personen von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes betref­
fend die Probeentnahme Kenntnis erhalten. Im Falle der Behinderung oder Verweigerung der Probeent­
nahme durch den Betriebsinhaber oder diesem zurechenbare Personen, kann die Probeentnahme erzwun­
gen werden. Die Organe der Bundespolizei haben den gemäß Abs. 6 zuständigen Behörden auf deren 
Ersuchen Hilfe zu leisten und die Beprobten zur Duldung der Probeentnahme anzuhalten. 
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(8) Die entnommenen Proben sind darauf zu untersuchen, ob sie den Spezifikationen einer gemäß 
§ 26a Abs. 2 lit. c erlassenen Verordnung entsprechen; hiefür können sich die Behörden gemäß Abs. 1 
sachkundiger Personen oder Einrichtungen bedienen. 

(9) Für die entnommenen Proben gebührt keine Entschädigung. Die mit der Probeentnahme und mit 
der Untersuchung (Überprüfung) verbundenen Kosten hat außer im Falle der Probeentnahme aus privaten 
Fahrzeugtanks derjenige zu tragen, auf dessen Rechnung der beprobte Betrieb oder das Fahrzeug im Sin­
ne des Abs. 6 geführt wird. Die Kosten sind von der Behörde, der die Beprobung zuzurechnen ist, mit 
Bescheid vorzuschreiben. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt­
schaft kann die Höhe der Kosten durch Verordnung tarifmäßig festlegen. Die eingehobenen Kostenersät­
ze sind zweckgebunden für den Aufwand der Probenziehung und Auswertung durch den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu vereinnahmen. Die Kostenersätze wer­
den, soweit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft seit dem 
11. Juli 2003 Auslagen erwachsen sind, rückwirkend zweckgebunden. Eine für weitere Untersuchungen 
ausreichende Referenzmenge der gezogenen Probe ist im Falle des Nichtentsprechens der Probe für den 
Beprobten bis drei Monate nach der Verständigung über das Nichtentsprechen bei der Behörde gemäß 
Abs. 6 bzw. beim durch die Behörde herangezogenen Sachverständigen erhältlich.“ 

3. § 13 Abs. 3 lautet: 

„(3) Die Verbindung der Fahrzeuge muss gefahrlos von einer Person ohne Verwendung von Werk­
zeug herstellbar und lösbar sein. Für das Kuppeln von Anhängern mit einem höchsten zulässigen Ge­
samtgewicht von mehr als 3 500 kg sind nur selbsttätige Kupplungen zulässig, die einen selbsttätigen 
Kupplungsvorgang erlauben. Das gilt jedoch nicht für das Kuppeln von land- oder forstwirtschaftlichen 
Anhängern oder gezogenen auswechselbaren Maschinen (Richtlinie 2003/37/EG). Omnibusse, die zum 
Ziehen von Omnibusanhängern bestimmt sind, dürfen jedoch auch mit einer nicht selbsttätig schließenden 
Anhängevorrichtung ausgerüstet sein, die mit dem Ende der Deichsel des Omnibusanhängers spielfrei 
und doppelt gesichert verbunden werden kann.“ 

4. § 16 Abs. 1 erster Satz lautet: 

„Für Anhänger gelten die Bestimmungen des § 14 über die Schlussleuchten und paarweisen Bremsleuch­
ten, die hinteren Umrissleuchten, Fahrtrichtungsanzeiger, Kennzeichenleuchten und Rückstrahler sowie 
Nebelschlussleuchten.“ 

5. § 20 Abs. 8 lautet: 

„(8) Das Anbringen von über die ganze Hinterseite oder über die ganze Seitenwand verlaufenden 
waagrechten Streifen aus rot fluoreszierendem oder rot rückstrahlendem Material von mehr als 100 mm 
Höhe an anderen als Fahrzeugen, die zur Verwendung im Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
bestimmt sind, ist unzulässig. Weiters ist das Anbringen von Streifen aus rot fluoreszierendem oder rot 
rückstrahlendem Material an Fahrzeugen in der Art, dass es dadurch zu einer Verwechslung mit Fahrzeu­
gen, die zur Verwendung im Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes bestimmt sind, kommen kann, 
unzulässig.“ 

6. § 22 Abs. 2 lautet: 

„(2) Kraftfahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h müssen mit mindestens 
einer Vorrichtung zum Abgeben von optischen Warnzeichen ausgerüstet sein, die vom Lenker mit der 
Hand auch betätigt werden kann, wenn er die Lenkvorrichtung mit beiden Händen festhält. Mit der Vor­
richtung zum Abgeben von optischen Warnzeichen müssen gut wahrnehmbare, kurze Blinkzeichen abge­
geben werden können und zwar mit mindestens zwei symmetrisch zur Längsmittelebene des Fahrzeuges 
liegenden Scheinwerfern, bei Motorrädern, Motorrädern mit Beiwagen sowie bei Motordreirädern und 
vierrädrigen Kraftfahrzeugen im Sinne der Richtlinie 2002/24/EG, deren größte Breite 130 cm nicht über­
schreitet, mit einem Scheinwerfer.“ 

7. § 24 Abs. 2a lautet: 

„(2a) Absatz 2 gilt nicht, wenn das Fahrzeug mit einem Kontrollgerät im Sinne der Verordnung 
(EWG) Nr. 3821/85 ausgerüstet ist. Von der Anwendung dieser Verordnung werden gemäß Artikel 3 
Abs. 2 der genannten Verordnung folgende Fahrzeuge freigestellt: 

1. Fahrzeuge, die Eigentum von Behörden sind oder von diesen ohne Fahrer angemietet sind, um 
Beförderungen im Straßenverkehr durchzuführen, die nicht im Wettbewerb mit privatwirtschaft­
lichen Verkehrsunternehmen stehen; 
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2. Fahrzeuge, die von Landwirtschafts-, Gartenbau-, Forstwirtschafts- oder Fischereiunternehmen 
zur Güterbeförderung im Rahmen ihrer eigenen unternehmerischen Tätigkeit in einem Umkreis 
von bis zu 100 km vom Standort des Unternehmens benutzt oder ohne Fahrer angemietet werden; 

3. land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen, die für land- oder forstwirtschaftliche Tätigkeiten 
eingesetzt werden, und zwar in einem Umkreis von bis zu 100 km vom Standort des Unterneh­
mens, das das Fahrzeug besitzt, anmietet oder least; 

4. Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen mit einer zulässigen Höchstmasse von nicht mehr als 
7,5 t, die 
a) von Universaldienstanbietern im Sinne des Artikels 2 Absatz 13 der Richtlinie 97/67/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997 über gemeinsame Vorschrif­
ten für die Entwicklung des Binnenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft und die Verbes­
serung der Dienstqualität zum Zweck der Zustellung von Sendungen im Rahmen des Univer­
saldienstes benutzt werden, oder 

b) die zur Beförderung von Material, Ausrüstungen oder Maschinen benutzt werden, die der 
Fahrer zur Ausübung seines Berufes benötigt. 

Diese Fahrzeuge dürfen nur in einem Umkreis von 50 km vom Standort des Unternehmens und 
unter der Bedingung benutzt werden, dass das Lenken des Fahrzeugs für den Lenker nicht die 
Haupttätigkeit darstellt; 

5. Fahrzeuge, die im Umkreis von 50 km vom Standort des Unternehmens zur Güterbeförderung 
mit Druckerdgas-, Flüssiggas- oder Elektroantrieb benutzt werden und deren zulässige Höchst­
masse einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger 7,5 t nicht übersteigt; 

6. Fahrzeuge, die von den zuständigen Stellen für Kanalisation, Hochwasserschutz, Wasser-, Gas-
und Elektrizitätsversorgung, von den Straßenbauämtern, der Hausmüllabfuhr, den Telegramm-
und Telefonanbietern, Radio- und Fernsehsendern sowie zur Erfassung von Radio- bzw. Fern­
sehsendern oder -geräten eingesetzt werden; 

7. Spezialfahrzeuge, die Ausrüstungen des Zirkus- oder Schaustellergewerbes transportieren; 
8. speziell ausgerüstete Projektfahrzeuge für mobile Projekte, die hauptsächlich im Stand zu Lehr­

zwecken dienen; 
9. Fahrzeuge, die zum Abholen von Milch bei landwirtschaftlichen Betrieben und zur Rückgabe 

von Milchbehältern oder von Milcherzeugnissen für Futterzwecke an diese Betriebe verwendet 
werden; 

10. Spezialfahrzeuge für Geld- und/oder Werttransporte; 
11. Fahrzeuge, die ausschließlich auf Straßen in Güterverteilzentren wie Häfen, Umschlaganlagen 

des Kombinierten Verkehrs und Eisenbahnterminals benutzt werden; 
12. Fahrzeuge, die innerhalb eines Umkreises von bis zu 50 Kilometern für die Beförderung lebender 

Tiere von den landwirtschaftlichen Betrieben zu den lokalen Märkten und umgekehrt oder von 
den Märkten zu den lokalen Schlachthäusern verwendet werden. 

Die Bestimmung des § 17 Abs. 6 Arbeitszeitgesetz bleibt unberührt.“ 

8. § 28 Abs. 6 lautet: 

„(6) Bei der Genehmigung ist auf Antrag auch auszusprechen, unter welchen Voraussetzungen Gerä­
te, zusätzliche Aufbauten, Sitze und Vorrichtungen zur Beförderung von Gütern oder Typen von ihnen 
mit dem Fahrzeug auch so verbunden werden dürfen, dass sie die Fahreigenschaften des Fahrzeuges ver­
ändern, und unter welchen Bedingungen und Auflagen im Sinne des Abs. 3 Z 2, insbesondere hinsichtlich 
der bei der Belastung der einzelnen Achsen des Fahrzeuges nach den Erfordernissen der Verkehrs- und 
Betriebssicherheit einzuhaltenden höchsten und zu gewährleistenden mindesten Achslasten, ein solches 
Fahrzeuge auf Straßen mit öffentlichem Verkehr verwendet werden darf.“ 

9. § 28a Abs. 1 Z 1 lautet: 

„1. für die Erteilung, Änderung, Erweiterung, Entziehung, Verweigerung oder Ungültigkeitserklä­
rung einer EG-Betriebserlaubnis gemäß den Betriebserlaubnisrichtlinien 70/156/EWG, 
2002/24/EG und 2003/37/EG für Fahrzeuge, sowie für Systeme, Bauteile oder selbständige tech­
nische Einheiten, die für den Anbau an derartigen Fahrzeugen vorgesehen sind; der Bundesmi­
nister für Verkehr, Innovation und Technologie hat durch Verordnung die jeweils aktuelle Fas­
sung der genannten Betriebserlaubnisrichtlinien ersichtlich zu machen;“ 
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10. Nach § 28b Abs. 5 wird folgender Abs. 5a eingefügt: 

„(5a) Wenn im Sinne des Abs. 5 sechster Satz die Zulassungsbescheinigung die Übereinstimmungs­
bescheinigung ersetzt und in dieser Zulassungsbescheinigung nicht alle für die Zulassung in Österreich 
erforderlichen Daten ersichtlich sind, so ist der Antragsteller verpflichtet, dem Landeshauptmann die für 
die Zulassung in Österreich erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Erforderlichenfalls haben die 
bevollmächtigten Vertreter der Hersteller (§ 29 Abs. 2) dem Antragsteller die benötigten Daten zur Ver­
fügung zu stellen.“ 

11. § 30 Abs. 2 lautet: 

„(2) Der Typenschein muss nach einem vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technolo­
gie genehmigten Muster ausgestellt sein. Der Typenschein muss fälschungssicher sein, wenn nur Typen­
daten und keine Genehmigungsdaten für das Fahrzeug in die Genehmigungsdatenbank eingegeben wur­
den. Zu diesem Zweck muss für den Druck Papier verwendet werden, das entweder durch farbige graphi­
sche Darstellungen geschützt ist oder ein vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
genehmigtes Wasserzeichen enthält. Besteht der Typenschein aus mehr als einem Blatt ist er gegen Aus­
tausch einzelner Blätter zu sichern. Durch Verordnung können nähere Bestimmungen über Form und 
Inhalt der Typenscheine festgesetzt werden.“ 

12. § 30a Abs. 2 lautet: 

„(2) Die Eingabe der Daten in die Genehmigungsdatenbank erfolgt online im Wege der Datenfern­
übertragung. Die mit den Angelegenheiten des Genehmigungs- und Zulassungswesens nach diesem Bun­
desgesetz befassten Behörden sowie die Zulassungsstellen können für die Zwecke der Genehmigung, der 
Zulassung oder der Überprüfung von Fahrzeugen auf die jeweils in Betracht kommenden Daten zugreifen 
und diese für die Genehmigung, Zulassung oder Überprüfung verwenden. In Verfahren gemäß § 31, § 33 
und § 34 kann der Landeshauptmann neben den fahrzeugspezifischen und den verfahrensspezifischen 
Daten auch personenbezogene Daten, die für diese Verfahren benötigt werden (Familienname, Vorname, 
Adresse), automationsunterstützt verarbeiten und speichern.“ 

13. § 30a Abs. 7 lautet: 

„(7) Die Typendaten und Genehmigungsdaten können in begründeten Fällen bis zur Zulassung des 
Fahrzeuges durch die Stelle, die sie eingegeben hat, abgeändert werden. Die Sperre gegen Abänderung ist 
dieser Stelle ohne unnötigen Aufschub elektronisch mitzuteilen, wenn dies in der Genehmigungsdaten­
bank vermerkt ist. Bei zugelassenen Fahrzeugen dürfen fehlerhafte Genehmigungsdaten nur auf Antrag 
und vom örtlich zuständigen Landeshauptmann abgeändert werden. Der dabei anfallende Aufwand ist 
dem Landeshauptmann nach Maßgabe des im § 131 Abs. 6 genannten Tarifes vom Antragsteller zu erset­
zen. Zulassungsstellen sind nicht berechtigt, die Fahrzeugdaten in der Genehmigungsdatenbank zu än­
dern.“ 

14. § 30a Abs. 9 lautet: 

„(9) Wird eine Übereinstimmungsbescheinigung oder ein Typenschein aufgrund von Änderungen in 
diesem Bundesgesetz oder den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen oder aufgrund 
von Änderungen in einer Richtlinie ungültig, dürfen nur dann die Genehmigungsdaten eingegeben wer­
den, wenn eine diesbezügliche Ausnahmegenehmigung (§ 34, § 34a) erteilt wurde. Bereits in der Geneh­
migungsdatenbank vorhandene Typendaten und Genehmigungsdaten sind entsprechend zu kennzeichnen 
und für die erstmalige Zulassung zu sperren. Diese Sperre darf erst nach Erteilung einer entsprechenden 
Ausnahmegenehmigung aufgehoben werden.“ 

15. Nach § 30a Abs. 9 wird folgender Abs. 9a eingefügt: 

„(9a) Zum Zwecke der steuerlichen Erfassung der Fahrzeuge und Sicherstellung der Einhebung der 
allenfalls durch die Zulassung anfallenden Steuern und Abgaben können der Bundesminister für Finanzen 
und die Finanzbehörden verfügen, dass die Genehmigungsdaten oder Typendaten bestimmter Fahrzeuge 
oder Fahrzeugkategorien in der Genehmigungsdatenbank mit einer diesbezüglichen Zulassungssperre zu 
versehen sind. Diese Zulassungssperren können für einzelne Fahrzeuge oder bestimmte Fahrzeugkatego­
rien vom Bundesminister für Finanzen oder den Finanzbehörden wieder aufgehoben werden.“ 

16. Nach § 33 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt: 

„(1a) In begründeten Einzelfällen kann die Anzeige einer Fahrzeugänderung durch den Zulassungs­
besitzer und die Durchführung des weiteren Verfahrens auch bei dem Landeshauptmann erfolgen, in 
dessen Wirkungsbereich sich das Fahrzeug vorübergehend befindet, wenn 
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1. sich das Fahrzeug nachweislich vorübergehend in einem anderen Bundesland befindet und bei 
dieser Gelegenheit dort geändert wurde, oder 

2. der Zulassungsbesitzer 
a) nachweislich in einem anderen Bundesland arbeitet als er wohnt, oder 
b) in einer extremen Randlage eines Bundeslandes seinen Wohnort oder Firmensitz hat, und die 

Entfernung zu einer Zweigstelle der an sich zuständigen Landesprüfstelle unzumutbar groß im 
Vergleich zu einer Prüfstelle des benachbarten Bundeslandes ist.“ 

17. § 33 Abs. 3 und Abs. 3a lauten: 

„(3) Wurden Änderungen angezeigt, die nicht wesentliche technische Merkmale der Type betreffen, 
so hat der Landeshauptmann diese Änderungen im Sinne des § 28 Abs. 1 zu genehmigen und die geän­
derten Daten im Wege der Datenfernübertragung in die Genehmigungsdatenbank einzugeben. Es ist ein 
neuer Zulassungsschein mit den geänderten Daten auszustellen, wenn die Genehmigung der Änderung in 
den Amtsräumen einer Landesprüfstelle durchgeführt wird und durch die Änderung am Fahrzeug keine 
für die Zulassung maßgebliche Änderungen eintreten. Änderungen im Zulassungsschein dürfen aus­
schließlich hinsichtlich der Genehmigungsdaten vorgenommen werden. Wird im Zuge der Genehmigung 
ein neuer Zulassungsschein ausgestellt, ist dies in der Zulassungsevidenz zu vermerken. Die geänderten 
Daten im Genehmigungsdokument sind dauerhaft als ungültig zu kennzeichnen und die geänderten Daten 
sind dem Genehmigungsdokument beizufügen; bei Fahrzeugen, deren Daten vollständig in der Genehmi­
gungsdatenbank enthalten sind, ist dem Genehmigungsdokument der aktuelle Datenausdruck der Geneh­
migungsdatenbank beizufügen. § 20 Abs. 7 letzter Satz gilt sinngemäß. 

(3a) Auf Antrag hat der Landeshauptmann ein bereits genehmigtes Fahrzeug auch ohne Änderungen 
am Fahrzeug als historisches Fahrzeug zu genehmigen, sofern die Voraussetzungen für ein historisches 
Fahrzeug erfüllt sind. Eine solche Genehmigung ist im Wege der Datenfernübertragung in die Genehmi­
gungsdatenbank einzugeben. Weiters hat der Landeshauptmann Änderungen der Genehmigungsdaten 
eines Fahrzeuges auch ohne Änderungen am Fahrzeug zu genehmigen und im Wege der Datenfernüber­
tragung in die Genehmigungsdatenbank einzugeben, wenn 

1. dies beantragt wird und durch eine Änderung der einschlägigen Rechtsvorschriften begründet ist, 
oder 

2. diese Änderung eine Einschränkung eines Wertebereiches auf einen festen Wert innerhalb des 
Wertebereiches für ein oder mehrere Merkmale des Fahrzeuges in der Genehmigungsdatenbank 
darstellt, und diese Einschränkung auf einen festen Wert wirtschaftlich begründbar ist. 

Es ist ein neuer Zulassungsschein mit den geänderten Daten auszustellen. Die geänderten Daten im Ge­
nehmigungsdokument sind dauerhaft als ungültig zu kennzeichnen und die geänderten Daten sind dem 
Genehmigungsdokument beizufügen; bei Fahrzeugen, deren Daten vollständig in der Genehmigungsda­
tenbank enthalten sind, ist dem Genehmigungsdokument der aktuelle Datenausdruck der Genehmigungs­
datenbank beizufügen. Im Fall der Z 2 ist der dabei anfallende Aufwand dem Landeshauptmann nach 
Maßgabe des im § 131 Abs. 6 genannten Tarifes vom Antragsteller zu ersetzen.“ 

18. Nach § 34 wird folgender § 34a samt Überschrift eingefügt: 

„Ausnahmegenehmigung für die Zulassung von Fahrzeugen aus auslaufenden Serien 

§ 34a. (1) Für Fahrzeuge, die einer genehmigten Type angehören und für die aufgrund des § 30a 
Abs. 9 in der Genehmigungsdatenbank eine Zulassungssperre eingetragen wurde oder deren Genehmi­
gungsdaten nicht mehr in die Genehmigungsdatenbank eingegeben werden dürfen, kann der Hersteller, 
bei Herstellern ohne Niederlassung im Bundesgebiet dessen gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigter, inner­
halb eines durch Verordnung festzulegenden Zeitraumes beim Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung stellen. Im Antrag auf Ausnahmegenehmi­
gung sind die technischen oder wirtschaftlichen Gründe für den Antrag anzuführen. Sind von der Type 
nur Typendaten in der Genehmigungsdatenbank enthalten, muss dem Antrag eine Liste der Fahrgestell­
nummern der Fahrzeuge in einem vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie geneh­
migten Format angeschlossen werden, für die eine solche Ausnahmegenehmigung beantragt wird. Der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat unter Beachtung der in Abs. 3 festgelegten 
Bestimmungen innerhalb von drei Monaten zu entscheiden, ob und für wie viele Fahrzeuge der Type eine 
Ausnahmegenehmigung erteilt wird. 

(2) Für einzelne Fahrzeuge, für die aufgrund des § 30a Abs. 9 in der Genehmigungsdatenbank eine 
Zulassungssperre eingetragen wurde oder deren Genehmigungsdaten nicht mehr in die Genehmigungsda­
tenbank eingegeben werden dürfen, kann der Hersteller, bei Herstellern ohne Niederlassung im Bundes­
gebiet dessen gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigter oder der Besitzer eines einzelnen Fahrzeuges beim 
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örtlich zuständigen Landeshauptmann einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung stellen. Im Antrag auf 
Ausnahmegenehmigung sind die technischen oder wirtschaftlichen Gründe für den Antrag anzuführen. 
Der Landeshauptmann kann unter Bedachtnahme der in Abs. 3 festgelegten Bestimmungen eine Aus­
nahmegenehmigung erteilen. 

(3) Die Ausnahmegenehmigung darf nur dann erteilt werden, wenn 
1. dringende wirtschaftliche oder technische Gründe vorliegen, 
2. die einschlägigen Rechtsakte der Europäischen Union (die in den Betriebserlaubnisrichtlinien 

genannten Einzelrichtlinien oder Verordnungen, deren Einhaltung zur Erlangung einer EU-
Betriebserlaubnis nachgewiesen werden muss) oder die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
oder die aufgrund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen eine Ausnahmegenehmigung 
zulassen und 

3. die sich aufgrund dieser Bestimmungen ergebende zulässige Anzahl an Fahrzeugen, für die eine 
solche Ausnahmegenehmigung erteilt wird, nicht überschritten wird. 

(4) Für die Erteilung einer solchen Ausnahmegenehmigung ist eine Verwaltungsabgabe in folgender 
Höhe zu entrichten 

1. dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie für
 
a) bis zu 10 Fahrzeuge einer Type .................................................. 75 Euro
 
b) über 10 Fahrzeuge einer Type .................................................. 100 Euro
 

2. dem Landeshauptmann für ein Fahrzeug ....................................... 50 Euro.
 

(5) Wurde eine Ausnahmegenehmigung erteilt, ist die aufgrund des § 30a Abs. 9 in der Genehmi­
gungsdatenbank eingetragene Zulassungssperre für den Zeitraum aufzuheben, innerhalb dessen das Fahr­
zeug zugelassen werden darf. Die Aufhebung der Zulassungssperre ist bei Erteilung einer Ausnahmege­
nehmigung nach Abs. 1 vom Eingeber des Datensatzes, in den Fällen des Abs. 2 vom Landeshauptmann, 
der die Ausnahmegenehmigung erteilt hat, in die Genehmigungsdatenbank einzutragen. Wird in den Fäl­
len des Abs. 1 eine Ausnahmegenehmigung für Fahrzeuge erteilt, die durch die Fahrgestellnummer iden­
tifiziert sind, und liegen in der Genehmigungsdatenbank Typendaten dieser Fahrzeuge vor, sind für die 
von der Ausnahmegenehmigung betroffenen Fahrzeuge Genehmigungsdatensätze anzulegen. Die Aus­
nahmegenehmigung ist im Genehmigungsnachweis zu vermerken. In den Fällen des Abs. 2 gilt der Ver­
merk der erteilten Ausnahmegenehmigung im Genehmigungsnachweis als Bescheid im Sinne des § 56 
AVG. Wenn dem Antragsteller zum Zeitpunkt der Antragstellung die Fahrgestellnummern der von der 
Ausnahmegenehmigung betroffenen Fahrzeuge nicht bekannt sind, hat der Antragsteller die dem Bund 
aus der Überwachung der Einhaltung der erteilten Ausnahmegenehmigung entstehenden Aufwände nach 
Maßgabe des in § 131 Abs. 6 genannten Tarifes zu ersetzen. 

(6) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat unter Bedachtnahme auf die in 
den einschlägigen Rechtsakten der Europäischen Union enthaltenen Bestimmungen durch Verordnung 
festzulegen: 

1. die höchsten zulässigen Stückzahlen, für die eine solche Ausnahmegenehmigung erteilt werden 
darf, 

2. den Zeitraum, innerhalb dessen die von der Ausnahmegenehmigung betroffenen Fahrzeuge zuge­
lassen werden dürfen, 

3. den Zeitraum, innerhalb dessen ein Antrag gemäß Abs. 1 gestellt werden kann. 
Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann durch Verordnung festlegen, welche 
Mindestinhalte der Antrag auf eine solche Ausnahmegenehmigung aufweisen muss. 

(7) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie ist zuständig für die Ermittlung der 
Anzahl der nach Abs. 1 und 2 erteilten Ausnahmegenehmigungen und die Übermittlung der aufgrund der 
EU-Richtlinien erforderlichen Meldung der erteilten Ausnahmegenehmigungen an die Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften. Zur Ermittlung der Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen kann 
der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie auf die fahrzeugspezifischen Daten in der 
Genehmigungsdatenbank und auf die hinsichtlich der Eigentümer, Besitzer und Zulassungsbesitzer ano­
nymisierten Daten und in der Zulassungsevidenz zugreifen.“ 

19. § 37 Abs. 2 lit. d lautet: 

„d) bei der erstmaligen Zulassung eines Fahrzeuges für Diplomaten eine Bestätigung des Bundesmi­
nisteriums für europäische und internationale Angelegenheiten über die völkerrechtliche Steuer­
befreiung;“ 

20. § 37 Abs. 2 lit. e entfällt. 
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21. § 37 Abs. 2b lautet: 

„(2b) Im Zuge der Zulassung wird eine Bestätigung über die Zulassung, in die auch die Anzahl der 
bisherigen Zulassungsbesitzer eingetragen wird, ausgedruckt und mit dem vorgelegten Genehmigungs­
nachweis für das Fahrzeug zum Fahrzeug-Genehmigungsdokument verbunden.“ 

22. Nach § 37 Abs. 2b wird folgender Abs. 2c eingefügt: 

„(2c) Wird der Verlust des Genehmigungsdokumentes glaubhaft gemacht so hat die Zulassungsstelle 
bei Fahrzeugen, deren Daten vollständig in der Genehmigungsdatenbank enthalten sind, einen aktuellen 
Datenausdruck aus der Genehmigungsdatenbank herzustellen und mit einer neuerlich ausgedruckten 
Bestätigung über die Zulassung gemäß Abs. 2b zu einem Duplikat-Genehmigungsdokument zu verbin­
den. Bei Fahrzeugen, deren Daten nicht vollständig in der Genehmigungsdatenbank enthalten sind, ist 
vom jeweiligen Aussteller des bisherigen Genehmigungsnachweises ein Duplikat dieses Nachweises 
herzustellen und von der Zulassungsstelle mit einer neuerlich ausgedruckten Bestätigung über die Zulas­
sung gemäß Abs. 2b zu einem Duplikat-Genehmigungsdokument zu verbinden. Das Duplikat-
Genehmigungsdokument ist als solches zu bezeichnen und es ist jeweils anzugeben, um das wievielte 
Duplikat es sich handelt.“ 

23. Nach § 40 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefügt: 

„(2a) Im Verfahren auf Zulassung eines Fahrzeuges oder bei Adressänderungen kann die Zulas­
sungsstelle zur Prüfung des Wohnsitzes eine Abfrage beim Zentralen Melderegister durchführen. Die 
Zulassungsstelle erhält Auskunft über das Vorliegen eines Hauptwohnsitzes oder Nebenwohnsitzes des 
Antragstellers. Treffen die Abfragekriterien (Vorname, Zuname, Geburtsdatum) auf mehrere Personen zu, 
so übermittelt das Zentrale Melderegister die Datensätze zu allen gefundenen Personen. Die Zulassungs­
stelle hat in einem solchen Fall die Entscheidung zu treffen, welcher der gefundenen Datensätze dem 
Antragsteller entspricht. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann durch Ver­
ordnung festlegen, dass die ZMR - Abfrage ab einem bestimmten Zeitpunkt verpflichtend durchzuführen 
ist.“ 

24. § 43 Abs. 2 lautet: 

„(2) Wurde das Fahrzeug abgemeldet und der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln abgelie­
fert (Abs. 1) oder ihr Verlust oder Untergang glaubhaft gemacht, so ist der Behörde, sofern nicht zwin­
gende entgegenstehende Gründe glaubhaft gemacht werden, das Fahrzeug-Genehmigungsdokument zur 
Einsichtnahme vorzulegen. Die Behörde hat auf diesem die Abmeldung und den Tag der Abmeldung zu 
bestätigen. Als Tag der Abmeldung gilt der Tag der Ablieferung des Zulassungsscheines und der Kenn­
zeichentafeln oder der Tag, an dem ihr Verlust oder Untergang glaubhaft gemacht wurde. Außer in den 
Fällen des Abs. 1a, § 44 Abs. 1 lit. a und lit. d, § 44 Abs. 2 lit. a und lit. e und wenn bei Leasingfahrzeu­
gen das Fahrzeug-Genehmigungsdokument nicht vorgelegt wird, ist die Abmeldung oder die Aufhebung 
der Zulassung auf dem Zulassungsschein zu vermerken und der Zulassungsschein dem Antragsteller 
wieder auszufolgen; dies ist nicht erforderlich, wenn die Abmeldung und die neuerliche Zulassung des 
Fahrzeuges im Zuge der gleichen Amtshandlung erfolgen.“ 

25. § 47 Abs. 4 lautet: 

„(4) Der Bundesminister für Inneres führt eine zentrale Zulassungsevidenz. Zu diesem Zweck haben 
– sofern die Zulassung nicht durch Zulassungsstellen vorgenommen wird – die Zulassungsbehörden, die 
die örtliche Zulassungsevidenz automationsunterstützt führen, laufend die Daten der Zulassungsbesitzer, 
im Falle einer Miete des Fahrzeuges aus einem anderen EU-Mitgliedstaat auch die Daten der Mieter, 
gemäß Abs. 1 – ausgenommen Beruf und Art des Betriebes – sowie Daten über das Kraftfahrzeug oder 
den Anhänger und die Zulassung dem Bundesminister für Inneres mittels maschinell lesbarer Datenträger 
oder im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln. Auskünfte sind im Wege der Datenfernverarbei­
tung dem Bundesministerium für Inneres, dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Techno­
logie, dem Bundesministerium für Finanzen und den Finanzbehörden, den Sicherheitsdirektionen, den 
Bundespolizeibehörden, den Bezirksverwaltungsbehörden, den Magistraten der Städte mit eigenem Sta­
tut, den Dienststellen der Bundespolizei, den Grenzkontrolldienststellen, den militärischen Organen und 
Behörden zum Zwecke der Vollziehung des Militärbefugnisgesetzes, BGBl. I Nr. 86/2000, und – nach 
Maßgabe der technischen und organisatorischen Voraussetzungen und kostenneutral für den Bund – den 
Gemeindesicherheitswachen zu erteilen, soweit diese zur Wahrnehmung der ihnen übertragenen Aufga­
ben eine wesentliche Voraussetzung bilden. Abs. 1 dritter Satz über die Löschung der Daten gilt sinnge­
mäß.“ 
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26. § 49 Abs. 3 lautet: 

„(3) Auf Antrag des Zulassungsbesitzers eines in Z 1 bis 3 genannten Kraftfahrzeuges hat die Be­
hörde Kennzeichentafeln mit dessen Kennzeichen auszugeben für 

1. Anhänger mit ausländischem Kennzeichen, die mit einem Kraftfahrzeug mit österreichischem 
Kennzeichen gezogen werden sollen (§ 83), wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass er Be­
förderungen vom Ausland in das Inland durchzuführen hat; 

2. nicht zum Verkehr zugelassene Anhänger, die mit einem Kraftfahrzeug mit österreichischem 
Kennzeichen gezogen werden sollen, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass der Anhänger 
mit dem Kraftfahrzeug im Ausland gezogen werden soll; 

3. auf der Anhängekupplung des Kraftfahrzeuges montierte Fahrradträger. 
Die Ausgabe solcher Kennzeichentafeln ist im Zulassungsschein für das Kraftfahrzeug zu vermerken.“ 

27. § 49 Abs. 6 lautet: 

„(6) Die vorgesehene Kennzeichentafel mit dem für das Fahrzeug zugewiesenen Kennzeichen muss 
wie folgt am Fahrzeug angebracht sein: 

1. an dreirädrigen Kraftfahrzeugen mit geschlossenem kabinenartigem Aufbau und an Kraftwagen 
vorne und hinten; 

2. an	 Motorfahrrädern, Motorrädern, Motorrädern mit Beiwagen, dreirädrigen Kraftfahrzeugen 
ohne Aufbau, vierrädrigen Kraftfahrzeugen, die insbesondere durch Lenkstange, Bedienungs­
und Anzeigeelemente sowie Sitzbank Charakterzüge eines Kraftrades aufweisen, vierrädrigen 
Leichtkraftfahrzeugen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit einer Bauartgeschwindigkeit von 
nicht mehr als 40 km/h, Zugmaschinen, Motorkarren und an Anhängern hinten. 

Bei anderen als in Z 2 genannten selbstfahrenden Arbeitsmaschinen kann die vordere Kennzeichentafel 
abgenommen werden, wenn vorne am Fahrzeug Geräte oder Aufbauten angebracht sind. Das Anbringen 
weiterer Kennzeichentafeln ist unzulässig; bei Probefahrten dürfen jedoch auch Kennzeichentafeln mit 
Probefahrtkennzeichen angebracht sein. Die Kennzeichentafeln müssen senkrecht zur Längsmittelebene 
des Fahrzeuges annähernd lotrecht und so am Fahrzeug angebracht sein, dass das Kennzeichen vollstän­
dig sichtbar und gut lesbar ist und durch die Kennzeichenleuchten ausreichend beleuchtet werden kann. 
Ist das Anbringen der Kennzeichentafeln hinten am Fahrzeug nicht möglich, wie bei Theaterkulissenwa­
gen und dergleichen, so ist je eine Kennzeichentafel an jeder Seite des Fahrzeuges parallel zu seiner 
Längsmittelebene anzubringen. Es muss in jedem Fall auch die Umrandung der Kennzeichentafel voll­
ständig sichtbar sein. Bei Befestigung der Kennzeichentafel mit einem serienmäßig hergestellten Kenn­
zeichen-Halter darf der Rand der Kennzeichentafel jedoch geringfügig (bis zu einer Fläche von zirka 
10 cm²) verdeckt werden. Nicht mehr benötigte vordere Kennzeichentafeln für dreirädrigen Kraftfahrzeu­
gen ohne Aufbau und vierrädrige Kraftfahrzeuge, die insbesondere durch Lenkstange, Bedienungs- und 
Anzeigeelemente sowie Sitzbank Charakterzüge eines Kraftrades aufweisen, sind bis spätestens 31. De­
zember 2007 in einer Zulassungsstelle zurückzugeben.“ 

28. Nach § 49 Abs. 7 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

„(8) Wird die hintere Kennzeichentafel durch einen auf der Anhängekupplung montierten Fahrrad­
träger oder durch die damit transportierten Fahrräder verdeckt, so hat der Lenker 

1. die hintere Kennzeichentafel, oder 
2. eine rote Kennzeichentafel mit dem Kennzeichen des Zugfahrzeuges (Abs. 3 Z 3) 

auf dem Fahrradträger, der auch entsprechende Vorrichtungen zur Aufnahme und Beleuchtung der Kenn­
zeichentafel aufweisen muss, anzubringen.“ 

29. § 51 Abs. 4 lautet: 

„(4) Ist die Kennzeichentafel für ein Kennzeichen in Verlust geraten, so darf dieses erst ein Jahr nach 
der Anzeige des Verlustes (Abs. 1), im Falle eines Diebstahles von Kennzeichentafeln frühestens jedoch 
nach Abschluss der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wieder zugewiesen werden.“ 

30. § 57a Abs. 10 lautet: 

„(10) Die Bundesanstalt Statistik Österreich hat laufend Erhebungen über den Zustand der zur wie­
derkehrenden Begutachtung vorgeführten Fahrzeuge durchzuführen. Die Ermächtigten haben die entspre­
chenden Inhalte des Gutachtens vierteljährlich in anonymisierter Form im Wege einer von den ermächtig­
ten Begutachtungsplakettenherstellern namhaft gemachten Stelle, die diese Daten im Hinblick auf die 
Übermittler anonymisiert, der Bundesanstalt Statistik Österreich auf elektronischem Weg für die Erstel­
lung einer Statistik über den Zustand der zur wiederkehrenden Begutachtung vorgeführten Fahrzeuge zu 
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übermitteln. Die namhaft gemachte Stelle hat eine der Amtsverschwiegenheit vergleichbare Geheimhal­
tung über alle ihr übermittelten Daten zu wahren.“ 

31. § 101 Abs. 1 lit. e lautet: 

„e) die Ladung und auch einzelne Teile dieser, auf dem Fahrzeug so verwahrt oder durch geeignete 
Mittel gesichert sind, dass sie den im normalen Fahrbetrieb auftretenden Kräften standhalten und 
der sichere Betrieb des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt und niemand gefährdet wird. Die einzel­
nen Teile einer Ladung müssen so verstaut und durch geeignete Mittel so gesichert werden, dass 
sie ihre Lage zueinander sowie zu den Wänden des Fahrzeuges nur geringfügig verändern kön­
nen; dies gilt jedoch nicht, wenn die Ladegüter den Laderaum nicht verlassen können und der si­
chere Betrieb des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt und niemand gefährdet wird. Die Ladung oder 
einzelne Teile sind erforderlichenfalls zB durch Zurrgurte, Klemmbalken, Transportschutzkissen, 
rutschhemmende Unterlagen oder Kombinationen geeigneter Ladungssicherungsmittel zu si­
chern. Eine ausreichende Ladungssicherung liegt auch vor, wenn die gesamte Ladefläche in jeder 
Lage mit Ladegütern vollständig ausgefüllt ist, sofern ausreichend feste Abgrenzungen des Lade­
raumes ein Herabfallen des Ladegutes oder Durchdringen der Laderaumbegrenzung verhindern. 
Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann durch Verordnung nähere 
Bestimmungen festsetzen, in welchen Fällen eine Ladung mangelhaft gesichert ist. Dabei können 
auch verschiedene Mängel in der Ladungssicherung zu Mängelgruppen zusammengefasst sowie 
ein Formblatt für die Befundaufnahme bei Kontrollen festgesetzt werden.“ 

32. § 102 Abs. 1 lautet: 

„(1) Der Kraftfahrzeuglenker darf ein Kraftfahrzeug erst in Betrieb nehmen, wenn er sich, soweit 
dies zumutbar ist, davon überzeugt hat, dass das von ihm zu lenkende Kraftfahrzeug und ein mit diesem 
zu ziehender Anhänger sowie deren Beladung den hiefür in Betracht kommenden Vorschriften entspre­
chen; die Überprüfung der Wirksamkeit der Vorrichtungen zum Abgeben von akustischen Warnzeichen 
darf jedoch nur erfolgen, sofern nicht ein Verbot gemäß § 43 Abs. 2 lit. a StVO 1960 besteht. Berufskraft­
fahrer haben bei Lastkraftwagen, Sattelzugfahrzeugen, Omnibussen oder Anhängern unverzüglich den 
Zulassungsbesitzer nachweisbar zu verständigen, wenn das Fahrzeug diesen Vorschriften nicht ent­
spricht.“ 

33. Nach § 102 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt: 

„(1a) Lenker von Lastkraftwagen und Sattelzugfahrzeugen mit einem Eigengewicht von mehr als 
3 500 kg oder von Omnibussen haben dafür zu sorgen, dass der Wegstreckenmesser und der Fahrtschrei­
ber auf Fahrten in Betrieb sind und dass im Fahrtschreiber ein geeignetes, ordnungsgemäß ausgefülltes 
Schaublatt eingelegt ist. Es darf pro Person und pro Einsatzzeit im Sinne des § 16 Arbeitszeitgesetz, 
BGBl. Nr. 461/1969, nur ein Schaublatt im Fahrtschreiber eingelegt sein, in das der Name des Lenkers 
einzutragen ist. Die Schaublätter, handschriftlichen Aufzeichnungen und die in der Verordnung (EWG) 
Nr. 3821/85 vorgesehenen Ausdrucke aus einem digitalen Kontrollgerät der laufenden Woche sowie der 
dieser vorausgehenden 15 Tage, ab 1. Jänner 2008 des laufenden Tages und der vorausgehenden 28 Tage 
sowie die Fahrerkarte sind mitzuführen. Die Lenker haben auf Verlangen der Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes oder der Straßenaufsicht diesen das Schaublatt des Fahrtschreibers oder des Kontroll­
gerätes gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 sowie die mitgeführten Schaublätter, handschriftli­
chen Aufzeichnungen, die in der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 vorgesehenen Ausdrucke aus dem 
digitalen Kontrollgerät für Zeiträume, in denen ein Fahrzeug mit digitalem Kontrollgerät gelenkt worden 
ist, und die Fahrerkarte auszuhändigen. Hierüber ist dem Lenker eine Bestätigung auszustellen. Ist das 
Fahrzeug mit einem digitalen Kontrollgerät ausgerüstet, so gelten die Bestimmungen des § 102a.“ 

34. § 102 Abs. 5 lit. h lautet: 

„h) bei Transporten im Vor- und Nachlaufverkehr Beförderungs- und Begleitpapiere, aus denen sich 
die zu wählende Route und die Eisenbahnbenutzung ergibt.“ 

35. § 102 Abs. 11a und Abs. 11b lauten: 

„(11a) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Straßenaufsicht haben die Einhaltung 
der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 hinsichtlich des Mindestalters und der Lenk- und 
Ruhezeiten (Artikel 5 ff) sowie des Europäischen Übereinkommens über die Arbeit des im internationa­
len Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), BGBl. Nr. 518/1975, in der Fassung BGBl. 
Nr. 203/1993, zu kontrollieren. Zur Feststellung einer Überschreitung der höchstzulässigen Lenkzeit oder 
Unterschreitung der vorgeschriebenen Ruhezeit können auch Aufzeichnungen der Schaublätter vom 
Fahrtschreiber oder vom Kontrollgerät sowie Aufzeichnungen oder Ausdrucke von der Fahrerkarte oder 
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des digitalen Kontrollgerätes herangezogen werden. Die Organe der Arbeitsinspektion haben die Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Straßenaufsicht im Falle gemeinsamer Kontrollen nach Mög­
lichkeit zu unterstützen. 

(11b) Die Kontrollen sind regelmäßig und in der Weise durchzuführen, dass jedenfalls der Richtlinie 
2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Mindestbedingungen für die Durchführung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85, ABl. L Nr. 102 vom 11. April 2006, 
S 35, entsprochen wird.“ 

36. § 102 Abs. 11d lautet: 

„(11d) Auf Fahrten, für die das Europäische Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen 
Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), BGBl. Nr. 518/1975, in der Fassung BGBl. 
Nr. 203/1993, gilt, bestimmen sich das Mindestalter sowie die Lenk- und Ruhezeiten nach Maßgabe die­
ses Übereinkommens.“ 

37. § 102 Abs. 12 lit. i bis k lauten: 

„i) des § 102 Abs. 1a, wenn die erforderlichen Schaublätter, handschriftlichen Aufzeichnungen oder 
Ausdrucke nicht mitgeführt, nicht ordnungsgemäß ausgefüllt oder ausgehändigt werden oder des 
§ 102a Abs. 3 bis 8, 

j) der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 hinsichtlich der Vorschriften über die Benutzung des 
Schaublattes oder der Fahrerkarte (Art. 13 ff) oder des Artikels 10 des Europäischen Überein­
kommens über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals 
(AETR) hinsichtlich der Vorschriften über die Benutzung des Schaublattes, 

k) der Artikel 5 bis 9 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 oder der Artikel 5 bis 8 des Europäischen 
Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrper­
sonals (AETR) hinsichtlich der Vorschriften über das Mindestalter, die zulässige Lenkzeit, einzu­
legende Unterbrechung und Einhaltung der erforderlichen Ruhezeit.“ 

38. In § 102a Abs. 1 wird der Verweis auf die Verordnung „(EWG) Nr. 3820/85“ ersetzt durch den Ver­
weis auf die Verordnung „(EG) Nr. 561/2006“. 

39. § 102a Abs. 4 lautet: 

„(4) Lenker von Kraftfahrzeugen, die mit einem digitalen Kontrollgerät im Sinne der Verordnung 
(EWG) Nr. 3821/85 ausgerüstet sind, haben sich bei der Bedienung des Kontrollgerätes an die Bedie­
nungsanleitung des Kontrollgerätes zu halten. Sie haben dafür zu sorgen, dass das Kontrollgerät auf Fahr­
ten in Betrieb ist und dass ihre Fahrerkarte im Kontrollgerät verwendet wird. Die Lenker haben auf Ver­
langen der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der Straßenaufsicht die in der Verordnung 
(EWG) Nr. 3821/85 vorgesehenen Ausdrucke, die Fahrerkarte und die mitgeführten Schaublätter der 
laufenden Woche sowie der dieser vorausgehenden 15 Tage, ab 1. Jänner 2008 des laufenden Tages und 
der vorausgehenden 28 Tage, falls sie in dieser Zeit ein Fahrzeug gelenkt haben, das mit einem analogen 
Kontrollgerät ausgerüstet ist, auszuhändigen. Hierüber ist dem Lenker eine Bestätigung auszustellen.“ 

40. § 103 Abs. 1 Z 5 lautet: 

„5. darf Lastkraftwagen und Sattelzugfahrzeuge nur an Personen vermieten, die 
a) nachweisen, dass sie Inhaber einer von einer österreichischen oder ausländischen Behörde 

ausgestellten Güterbeförderungskonzession sind und entweder 
aa) eine Bestätigung der Gewerbebehörde vorlegen, wonach durch die Anmietung die in der 

Konzession festgelegte Anzahl der Kraftfahrzeuge nicht überschritten wird oder 
bb) nachweisen, dass die Anmietung dem vorübergehenden Ersatz für ein gleichartiges ausge­

fallenes Fahrzeug dient, oder 
b) anhand ihrer Gewerbeberechtigung nachweisen, dass sie zum Werkverkehr mit Gütern (§ 32 

Abs. 3 GewO 1994) berechtigt sind, oder 
c) nachweisen, dass sie das Fahrzeug für eine Güterbeförderung im Rahmen ihres land- oder 

forstwirtschaftlichen Betriebes benötigen, oder 
d) glaubhaft nachweisen, dass das Kraftfahrzeug für eine unentgeltliche private Güterbeförde­

rung benötigt wird; hierbei sind der Zweck, die Dauer und der Abfahrts- und Zielort dieser 
Güterbeförderung im Mietvertrag genau zu bezeichnen, oder 

e) anhand ihrer Gewerbeberechtigung nachweisen, dass sie zur Ausübung des Güterbeförderge­
werbes mit Kraftfahrzeugen des Straßenverkehrs oder solchen mit Anhängern, bei denen die 
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Summe der höchstzulässigen Gesamtgewichte insgesamt 3 500 kg nicht übersteigt, berechtigt 
sind.“ 

41. In § 103b Abs. 1 wird jeweils im ersten und im sechsten Satz der Verweis auf die Verordnung „(EWG) 
Nr. 3820/85“ ersetzt durch den Verweis auf die Verordnung „(EG) Nr. 561/2006“. 

42. In § 104 Abs. 2 wird der Strichpunkt am Ende der lit. f durch einen Punkt ersetzt und lit. g entfällt. 

43. In § 104 Abs. 5 entfällt im ersten Satz die Wortfolge „und lit. g“. 

44. § 106 Abs. 4 Z 4 lautet: 

„4. durch Schilder oder ein Piktogramm nach dem Muster des Anhanges der Richtlinie 2003/20/EG, 
ABl. Nr. L 115, vom 9. Mai 2003, S. 63, die an jedem Sitzplatz deutlich sichtbar anzubringen 
sind.“ 

45. § 109 Abs. 1 lit. e lautet: 

„e) den Abschluss eines Diplom- oder Masterstudiums im Bereich Maschinenbau oder Elektrotech­
nik an einer österreichischen Technischen Universität, oder den Abschluss eines Bachelorstudi­
ums im Bereich Maschinenbau oder Elektrotechnik haben oder das Diplom einer Fachhochschule 
für Maschinenbau oder für Elektrotechnik besitzen oder die Reife- oder Diplomprüfung an einer 
österreichischen Höheren technischen und gewerblichen Lehranstalt mit einem maschinenbauli­
chen, mechatronischen, elektrotechnischen oder elektronischen Ausbildungsschwerpunkt erfolg­
reich bestanden haben, unbeschadet zwischenstaatlicher Vereinbarungen über die gegenseitige 
Anerkennung akademischer Grade,“ 

46. § 114 Abs. 4a lautet: 

„(4a) Gemäß Artikel 13 Abs. 1 lit. g der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 finden die Bestimmungen 
der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 auf Schulfahrten und Prüfungsfahrten mit Schulfahrzeugen (§ 112 
Abs. 3) keine Anwendung. Dies gilt auch für Fahrten zur Verbringung des Schulfahrzeuges zum Ort des 
Beginnes der Schul- oder der Prüfungsfahrt und vom Ort der Beendigung dieser Fahrt zurück, sofern mit 
dem Fahrzeug nicht gewerbliche Personen- oder Güterbeförderungen durchgeführt werden. Ebenso sind 
gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 Schulfahrzeuge von der Anwendung der Verord­
nung (EWG) Nr. 3821/85 ausgenommen. Der Einbau eines Kontrollgerätes für Schulungszwecke ist 
jedoch erforderlich.“ 

47. § 122 Abs. 4 lautet: 

„(4) Nach der Erteilung der Bewilligung hat der Bewerber um eine Lenkberechtigung die praktische 
Hauptschulung in Form von Übungsfahrten mit dem Begleiter durchzuführen. Über diese Übungsfahrten 
ist ein Fahrtenprotokoll im Sinne des § 19 Abs. 8 FSG zu führen. Nach mindestens 1 000 gefahrenen 
Kilometern ist gemeinsam mit dem Begleiter eine Beobachtungsfahrt im Rahmen einer Fahrschule durch­
zuführen und es ist die Perfektionsschulung in einer Fahrschule zu absolvieren. Durch Verordnung sind 
der Umfang und die Inhalte der in der Fahrschule zu absolvierenden Ausbildungsteile festzusetzen. Das 
Fahrtenprotokoll ist gemeinsam mit dem Nachweis der Absolvierung der jeweils erforderlichen Ausbil­
dung gemäß § 10 Abs. 2 Z 4 FSG der Behörde vorzulegen.“ 

48. § 123 Abs. 3 lautet: 

„(3) Der Landeshauptmann hat, wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Ein­
fachheit der Vollziehung gelegen ist, Gemeinden, denen gemäß § 94c der StVO 1960 die Handhabung der 
Verkehrspolizei durch deren Gemeindewachkörper übertragen ist, durch Verordnung für dieselben Stra­
ßen die Mitwirkung an der Vollziehung dieses Bundesgesetzes durch den Gemeindewachkörper im Um­
fang des Abs. 2 Z 1 und 3 zu übertragen. Die Übertragung ist durch Verordnung zu widerrufen oder ein­
zuschränken, wenn die Voraussetzungen, unter denen sie erfolgt ist, überhaupt weggefallen oder nicht 
mehr im bisherigen Umfang gegeben sind. Die Ermächtigung der übrigen Organe der Straßenaufsicht, an 
der Vollziehung dieses Bundesgesetzes mitzuwirken, bleibt unberührt.“ 

49. § 124 Abs. 2 Z 1 lit. a lautet: 

„a) Abschluss eines Diplom- oder Masterstudiums im Bereich Maschinenbau oder Elektrotechnik an 
einer österreichischen Technischen Universität, oder wenn für die vor der Genehmigung gemäß 
§ 35 einzuholenden Gutachten die Anzahl der Personen, bei denen diese Voraussetzungen gege­
ben sind, nicht ausreicht, Abschluss eines Bachelorstudiums im Bereich Maschinenbau oder 
Elektrotechnik oder erfolgreich bestandene Reife- oder Diplomprüfung an einer österreichischen 
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Höheren technischen und gewerblichen Lehranstalt mit einem maschinenbaulichen, mechatroni­
schen, elektrotechnischen oder elektronischen Ausbildungsschwerpunkt, unbeschadet zwischen­
staatlicher Vereinbarungen über die gegenseitige Anerkennung akademischer Grade,“ 

50. § 124 Abs. 2 Z 2 lit. b lautet: 

„b) Abschluss eines Diplom- oder Masterstudiums im Bereich Maschinenbau oder Elektrotechnik 
an einer österreichischen Technischen Universität, unbeschadet zwischenstaatlicher Vereinba­
rungen über die gegenseitige Anerkennung akademischer Grade,“ 

51. § 125 Abs. 2 Z 1 lit. a lautet: 

„a) Abschluss eines Diplom- oder Masterstudiums im Bereich Maschinenbau oder Elektrotechnik 
an einer österreichischen Technischen Universität, oder wenn die Anzahl der Personen, bei 
denen diese Voraussetzungen gegeben sind, nicht ausreicht, Abschluss eines Bachelorstudi­
ums im Bereich Maschinenbau oder Elektrotechnik oder erfolgreich bestandene Reife- oder 
Diplomprüfung an einer österreichischen Höheren technischen und gewerblichen Lehranstalt 
mit einem maschinenbaulichen, mechatronischen, elektrotechnischen oder elektronischen 
Ausbildungsschwerpunkt, unbeschadet zwischenstaatlicher Vereinbarungen über die gegensei­
tige Anerkennung akademischer Grade,“ 

52. § 125 Abs. 2 Z 2 lit. b lautet: 

„b) Abschluss eines Diplom- oder Masterstudiums im Bereich Maschinenbau oder Elektrotechnik 
an einer österreichischen Technischen Universität, oder wenn die Anzahl der Personen, bei 
denen diese Voraussetzungen gegeben sind, nicht ausreicht, Abschluss eines Bachelorstudi­
ums im Bereich Maschinenbau oder Elektrotechnik oder erfolgreich bestandene Reife- oder 
Diplomprüfung an einer österreichischen Höheren technischen und gewerblichen Lehranstalt 
mit einem maschinenbaulichen, mechatronischen, elektrotechnischen oder elektronischen 
Ausbildungsschwerpunkt, unbeschadet zwischenstaatlicher Vereinbarungen über die gegensei­
tige Anerkennung akademischer Grade,“ 

53. § 127 Abs. 3 lautet: 

„(3) Zu technischen Sachverständigen dürfen nur mit Angelegenheiten des Kraftfahrwesens befasste 
Bedienstete aus dem Personalstand einer Gebietskörperschaft bestellt werden, bei denen folgende Vor­
aussetzungen gegeben sind: 

a) Abschluss eines Diplom- oder Masterstudiums im Bereich Maschinenbau oder Elektrotechnik an 
einer österreichischen Technischen Universität, oder wenn die Anzahl der Personen, bei denen 
diese Voraussetzungen gegeben sind, nicht ausreicht, Abschluss eines Bachelorstudiums im Be­
reich Maschinenbau oder Elektrotechnik oder erfolgreich bestandene Reife- oder Diplomprüfung 
an einer österreichischen Höheren technischen und gewerblichen Lehranstalt mit einem maschi­
nenbaulichen, mechatronischen, elektrotechnischen oder elektronischen Ausbildungsschwer­
punkt, unbeschadet zwischenstaatlicher Vereinbarungen über die gegenseitige Anerkennung aka­
demischer Grade sowie mindestens dreijährige Erfahrung als Fahrprüfer , 

b) Besitz einer Lenkberechtigung für die Klasse B seit mindestens drei Jahren sowie einer Lenkbe­
rechtigung für die Klasse C und 

c) Zustimmung der Dienstbehörde des Bediensteten zu seiner Heranziehung als Sachverständiger, 
auch hinsichtlich des Ausmaßes und der Zeiten. Durch diese Zustimmung werden die Verpflich­
tungen des Bediensteten gegenüber seiner Dienstbehörde nicht berührt.“ 

54. § 131a Abs. 7 lautet: 

„(7) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann sich erforderlichenfalls hin­
sichtlich der im Abs. 4 lit. a bis c angeführten Maßnahmen der sachverständigen Beratung eines Beirates 
bedienen, in welchen zu berufen sind: 

1. je ein Vertreter der in § 130 Abs. 2 Z II Z 1, 3 und 6 angeführten Interessenkreise, 
2. bis zu vier Vertreter der im § 130 Abs. 2 Z II Z 5 und 7 angeführten Interessenkreise, 
3. ein Vertreter der Länder, 
4. Vertreter allenfalls für die Durchführung der Maßnahmen sachlich zuständiger Bundesministe­

rien, 
5. ein Vertreter der Asfinag.“ 
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55. Dem § 132 wird folgender Abs. 25 angefügt: 

„(25) Bis zum 31. Dezember 2007 dürfen Fahrzeuge, für die keine Genehmigungsdaten in die Ge­
nehmigungsdatenbank eingegeben wurden, erstmalig zugelassen werden, wenn der Typenschein vor dem 
1. Juli 2007 ausgestellt wurde, der Typenschein dem Aussteller des Typenscheins nicht mehr zugänglich 
ist und die Eingabe der Genehmigungsdaten des Fahrzeuges mit übermäßigem Aufwand verbunden wäre. 
In diesen Fällen ist jedoch die Vorlage der in § 37 Abs. 2 lit. d und e in der Fassung BGBl. I Nr. 132/2002 
genannten Bestätigungen erforderlich.“ 

56. § 134 Abs. 1 bis Abs. 3a lauten: 

„(1) Wer diesem Bundesgesetz, den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, Be­
scheiden oder sonstigen Anordnungen, den Artikeln 5 bis 9 und 10 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006, der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 oder den Artikeln 5 bis 8 und 10 des Europäischen 
Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals 
(AETR), BGBl. Nr. 518/1975 in der Fassung BGBl. Nr. 203/1993, zuwiderhandelt, begeht eine Verwal­
tungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 5 000 Euro, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Bei der Einbringung von Fahrzeugen in das Bundesge­
biet sind solche Zuwiderhandlungen auch strafbar, wenn sie auf dem Wege von einer österreichischen 
Grenzabfertigungsstelle, die auf ausländischem Gebiet liegt, zur Staatsgrenze begangen werden. Wurde 
der Täter wegen der gleichen Zuwiderhandlung bereits einmal bestraft, so kann an Stelle der Geldstrafe 
Arrest bis zu sechs Wochen verhängt werden. Wurde der Täter wegen der gleichen Zuwiderhandlung 
bereits zweimal bestraft, so können Geld- und Arreststrafen auch nebeneinander verhängt werden. Die 
Verhängung einer Arreststrafe ist in diesen Fällen aber nur zulässig, wenn es ihrer bedarf, um den Täter 
von weiteren Verwaltungsübertretungen der gleichen Art abzuhalten. Auch der Versuch einer solchen 
Zuwiderhandlung ist strafbar. 

(1a) Übertretungen der Artikel 5 bis 9 und 10 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006, der Ver­
ordnung (EWG) Nr. 3821/85 sowie der Artikel 5 bis 8 und 10 des Europäischen Übereinkommens über 
die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), BGBl. 
Nr. 518/1975 in der Fassung BGBl. Nr. 203/1993, sind auch dann als Verwaltungsübertretung strafbar, 
wenn die Übertretung nicht im Inland, sondern auf einer Fahrtstrecke innerhalb des Geltungsbereiches 
dieser Bestimmungen begangen worden ist (Art. 2 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006). Als 
Ort der Übertretung gilt in diesem Falle der Ort der Betretung im Inland, bei der die Übertretung festge­
stellt worden ist. Von einer Bestrafung ist jedoch abzusehen, wenn die Übertretung im Bundesgebiet nicht 
mehr andauert und der Lenker nachweist, dass er wegen dieses Deliktes bereits im Ausland bestraft wor­
den ist. 

(2) Eine Zuwiderhandlung gegen die im Abs. 1 angeführten Vorschriften gilt nicht als Verwaltungs­
übertretung, wenn 

1. bei einem Verkehrsunfall durch die Tat nur Sachschaden entstanden ist und 
a) die nächste Polizeiinspektion ohne Aufschub von Personen, deren Verhalten am Unfallort mit 

dem Verkehrsunfall in ursächlichem Zusammenhang steht, vom Verkehrsunfall verständigt 
wurde oder 

b) die in lit. a genannten Personen und jene, in deren Vermögen der Schaden eingetreten ist, 
einander ihre Identität nachgewiesen haben, oder 

2. die Tat den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet. 

(3) Bei Übertretungen des § 99 Abs. 1 erster Satz und Abs. 5 auf Freilandstraßen, des § 102 Abs. 1a 
und Abs. 3 dritter Satz, des § 106 Abs. 1 und Abs. 12 sowie bei mit Messgeräten festgestellten Über­
schreitungen einer ziffernmäßig festgesetzten erlaubten Höchstgeschwindigkeit (§ 98) im Ausmaß von 20 
bis 30 km/h kann § 50 VStG 1991 mit der Maßgabe angewendet werden, dass Geldstrafen bis 36 Euro 
sofort eingehoben werden. Dies gilt auch für Übertretungen der Artikel 5 bis 9 der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006, des Artikels 15 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 und der Artikel 5 bis 8 und 10 des 
Europäischen Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten 
Fahrpersonals (AETR). Bei Übertretungen des § 4 Abs. 7a und § 101 Abs. 1 lit. a kann § 50 VStG 1991 
mit der Maßgabe angewendet werden, dass Geldstrafen bis 210 Euro sofort eingehoben werden. 

(3a) Zur Feststellung einer Überschreitung einer ziffernmäßig festgesetzten Höchstgeschwindigkeit 
können auch Aufzeichnungen der Schaublätter des Fahrtschreibers oder Kontrollgerätes oder Ausdrucke 
sowie Aufzeichnungen des digitalen Kontrollgerätes herangezogen werden. Dabei gilt der Ort der Aus­
händigung des im Fahrtschreiber oder im Kontrollgerät eingelegten Schaublattes gemäß § 102 Abs. 1a 
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oder der Aushändigung des Ausdruckes gemäß § 102a oder der Kontrolle der Aufzeichnungen des digita­
len Kontrollgerätes als Ort der Begehung der Übertretung, wenn 

1. die Übertretung mit dem Fahrtschreiber oder mit dem Kontrollgerät festgestellt wurde und 
2. aus dem Schaublatt oder aus dem Ausdruck oder der Aufzeichnung des digitalen Kontrollgerätes 

ersichtlich ist, dass sie nicht früher als zwei Stunden vor seiner Aushändigung oder Kontrolle be­
gangen wurde; wurden in dieser Zeit mehrere derartige Übertretungen begangen, so sind sie als 
eine Übertretung zu ahnden. § 2 Abs. 1 VStG bleibt unberührt.“ 

57. § 134a Abs. 2 und Abs. 3 lauten: 

„(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 verwiesen wird, ist dies 
ein Verweis auf die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften 
im Straßenverkehr und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des 
Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates, ABl. Nr. L 102 vom 11. April 
2006, S. 1. 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 verwiesen wird, ist dies 
ein Verweis auf die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr, ABl. 
Nr. L 370 vom 31. Dezember 1985, S. 8, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 561/2006, ABl. 
Nr. L 102 vom 11. April 2006, S. 1.“ 

58. § 136 Abs. 1 lit. a lautet: 

„a) des § 1 Abs. 2 lit. d, des § 24 Abs. 2, des § 29 Abs. 6, des § 30 Abs. 7, des § 31 Abs. 6, des § 40 
Abs. 1 und 5, des § 41 Abs. 6, des § 45 Abs. 8, des § 46 Abs. 6, des § 47 Abs. 3, des § 87 Abs. 1, 
des § 97, des § 99 Abs. 1, des § 101 Abs. 8, des § 102 Abs. 2 und 5, des § 104 Abs. 8, des § 106 
Abs. 15, des § 107 Abs. 4, des § 121 und des § 124 Abs. 1 bezüglich der Angelegenheiten des 
Bundesheeres und der Heeresverwaltung mit dem Bundesminister für Landesverteidigung;“ 

59. § 136 Abs. 1 lit. e lautet: 

„e) des § 91a mit dem Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend;“ 

60. § 136 Abs. 1 lit. g lautet: 

„g) des § 109 Abs. 2, des § 124 Abs. 3, des § 125 Abs. 3 und des § 127 Abs. 4 bezüglich der Frage 
der Gleichwertigkeit der Ausbildung an einer Höheren Lehranstalt mit dem Bundesminister für 
Unterricht, Kunst und Kultur oder an einer Universität mit dem Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung;“ 

61. § 136 Abs. 1 lit. k lautet: 

„k) des § 54 Abs. 2, 3, 3a, 3b, und 3c mit dem Bundesminister für europäische und internationale 
Angelegenheiten;“ 

62. § 136 Abs. 3a lautet: 

„(3a) Mit der Vollziehung des § 11 Abs. 3 bis 9, des § 26a Abs. 2 lit. c und des § 134 Abs. 6 ist der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betraut; er hat hiebei – 
außer bei Erlassung einer Verordnung gemäß § 11 Abs. 9 - das Einvernehmen mit den Bundesministern 
für Gesundheit, Familie und Jugend, für Wirtschaft und Arbeit sowie für Verkehr, Innovation und Tech­
nologie herzustellen.“ 

63. § 136 Abs. 6 lautet: 

„(6) Mit der Vollziehung der Artikel 2, 3, 5 bis 9, 10 Abs. 4 und 5 und 11 bis 13 sowie 17 und 22 der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 ist der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie betraut.“ 

Fischer 

Gusenbauer 
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